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BETREFF  Informationsfreiheitsgesetz (IFG);  
  Mitteilung des Arbeitsbereichs DI.B.13 vom 28. April 2021  

 
BEZUG  Mitteilung vom 6. Juni 2023 

Zwischennachricht vom 6. Juni 2023, O 1004-2023.00046-
DI.B.16 (202300136664) 
Zwischennachricht vom 31. Mai 2023, O 1004-2023.00046-
DI.B.16 (202300131320) 
Antrag vom 27. Mai 2023 
 

ANLAGEN  Mitteilung des Arbeitsbereichs DI.B.13 vom 28. April 2021   
 

GZ  O 1004-2023.00046-DI.B.16 (202300139527) 
 (bei Antwort bitte angeben) 

    
 

Sehr ██████████ ▎

 

Sie wandten sich am 27. Mai 2023 per E-Mail an die Generalzolldirektion (GZD) und 

baten unter Bezug auf das IFG um Übersendung der Mitteilung des Arbeitsbereichs 

DI.B.13 vom 28. April 2021, O 1004-2021.00009-DI.B.1 (202100112887). 

 

Auf entsprechenden Hinweis mit E-Mail vom 6. Juni 2023, O 1004-2023.00046-

DI.B.16 (202300136664), erklärten Sie sich mit der Unkenntlichmachung der gering-

fügig enthaltenen personenbezogener Daten einverstanden. 

 



 

Seite 2 von 2 Über Ihren Antrag entscheide ich als zuständige Stelle der GZD für Anträge auf Zu-

gang zu amtlichen Informationen nach dem IFG gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 i. V. m. §§ 7 

Abs. 1 S. 1, Abs. 2, S. 2 IFG wie folgt: 

 

I. Dem Antrag wird stattgegeben. 

 

II. Diese Antwort ist gebührenfrei. 

 

Begründung:  

Zu I.: 

Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat grundsätzlich jeder gegenüber den Behörden des 

Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen i. S. d. § 2 Nr. 1 IFG. 

Nach § 1 Abs. 2 S. 1 IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewäh -

ren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. 

 

Da im Hinblick auf die der Mitteilung des Arbeitsbereichs DI.B.13 vom 28. April 2021, 

O 1004-2021.00009-DI.B.1 (202100112887), keine Ausschlussgründe nach dem IFG 

vorliegen, habe ich diese als Anlage beigefügt. Entsprechend Ihrer Erklärung vom 

6. Juni 2023 habe ich die personenbezogenen Daten unkenntlich gemacht. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 Abs. 1 S. 2 IFG i. V. m. Teil A Ziffer  1.1 des 

Gebühren- und Auslagenverzeichnisses zu § 1 Informationsgebührenverordnung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung  

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch bei der Generalzolldirektion, Am Propsthof 78a in 53121 Bonn, erhoben 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

██▎
▎

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


